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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1962

Norm

ABGB §142 G

ABGB §177 A

ABGB §178

Rechtssatz

Wenn mangels der Tatbestände nach den §§ 177 und 178 ABGB zwar eine gänzliche Untersagung des persönlichen

Verkehrs zwischen Mutter und Kind nicht zulässig ist, kann doch eine zeitweilige Untersagung gerechtfertigt sein.
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